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Aerosolpackungsverordnung 2017 
 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

Vorhabensart: Verordnung 

Laufendes Finanzjahr: 2017 

Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2018 

Vorblatt 

Problemanalyse 

Seitens der Europäischen Union wird die Erlassung der Richtlinie (EU) 2016/2037 folgendermaßen 
begründet: 
 

1. Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sieht die Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung von 
Stoffen und Gemischen in der Europäischen Union vor. Obwohl die Kennzeichnungsvorschriften der 
Richtlinie 75/324/EWG durch die Richtlinie 2013/10/EU der Kommission bereits an diese Verordnung 
angeglichen wurden, ist eine weitere Anpassung zur Berücksichtigung der Änderungen notwendig, die 
aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 487/2013 in der Folge vorgenommen wurden. Daher ist es angebracht, 
mit den Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 für mehr rechtliche Klarheit 
und Kohärenz zu sorgen, ohne jedoch neue Verpflichtungen einzuführen. 
 

2. Der Fortschritt und die Innovationstätigkeit auf technischem Gebiet führten in den vergangenen Jahren 
zur Entwicklung von Aerosolpackungen mit innovativen nicht entzündbaren Treibgasen, bei denen es 
sich hauptsächlich um verdichtete Gase wie Stickstoff, Druckluft oder Kohlendioxid handelt. Allerdings 
wird die Entwicklung von Aerosolpackungen mit nicht entzündbaren Treibgasen durch den derzeit in der 
Richtlinie 75/324/EWG festgelegten höchsten zulässigen Druck von Aerosolpackungen eingeschränkt, da 
sich dieser negativ auf die Sprüheffizienz derartiger Aerosolpackungen während ihrer gesamten 
Lebensdauer auswirkt. Konkret führt der Druckabfall bei der Verwendung derartiger Aerosolpackungen 
zu einer weniger effizienten Abgabe des Inhalts und zu einer spürbaren Verschlechterung der Leistung. 

Ziel 

Anpassung der bestehenden Aerosolpackungsverordnung 2009 an den aktuellen unionsrechtlichen 
Rechtsrahmen und die darin enthaltenen technischen Standards. 

Inhalt 

Das Vorhaben umfasst ausschließlich folgende Maßnahme: 

Übernahme der neuen unionsrechtlichen Vorschriften in die Aerosolpackungsverordnung. 
 

Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die 
Länder, die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 
 

Anmerkungen zu sonstigen, nicht wesentlichen Auswirkungen: 

Keine 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Das Vorhaben dient ausschließlich der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2037. 
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Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 
 

Diese Folgenabschätzung wurde mit der Version 4.7 des WFA – Tools erstellt (Hash-ID: 891913790). 
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